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höchstrichterlich relativiert und abhängig ge-
macht von Umständen, die letztlich j eder p arla-
mentarischen Kontrolle entzogen sind . Dies mün-
det dann schließlich in das Lotterie spiel, das wir
b ei der gegenwärtigen Einb erufungspraxis zu b e-
ob achten hab en .

Schaut man sich die jüngere gesetzliche Ent-
wicklung an, so wird mit dem Gesetz zur Verb esse-
rung der Wehrgerechtigkeit von 1 9 8 6 − b edingt
durch den Rückgang der Geburtenzahlen − zu-
nächst der Grundwehrdienst auf 1 8 Monate verlän-
gert. Zugleich wird die Tauglichkeitsgruppe 7 ge-
schaffen, um auch no ch den letzten − eigentlichen
schon fast untauglichen − jungen Mann verpflich-
ten zu können . Mit dem Ende des kalten Kriege s
und der einsetzenden Entsp annung im Jahre 1 9 9 0
wurde der Grundwehrdienst auf 1 2 Monate ver-
kürzt. Diese Umstände b etrafen nun alle Wehr-
pflichtigen gleichermaßen, so dass die s mit Blick
auf Art. 3 GG rechtlich nicht zu b eanstanden ist,
wenngleich es exemplarisch zeigt, dass selb st der
Ge setzgeber rein b edarfsorientiert entscheidet !

In der Folgezeit kam e s indes zu rechtlich sehr
b edenklichen Entwicklungen, die mit dem Gleich-
heitssatz kaum no ch zu vereinb aren waren . Gene-
rell wurde das Einb erufungsalter abgesenkt ; eb en-
so wurden die Anforderungen an die Tauglichkeit
so weit abgesenkt, dass früher taugliche Wehr-
pflichtige auf einmal nicht mehr tauglich waren .
Schließlich wurde der Katalog der administrativen
Zurückstellungen au sgeweitet : nicht nur die so ge-
nannten 3 . Brüder waren au sgenommen, sondern
auch Verheiratete , junge Männer mit Ausbildungs-
platzzusage und weitere Sondergruppen . Schließ-
lich p asste der Gesetzgeb er mit dem Streitkräftere-
serve-Neuordnungsge setz die wehrrechtlichen Re-
gelungen an die veränderten sicherheitspoliti-
schen Anforderungen an und üb ernahm weitge-
hend die administrativen Wehrdienstausnahmen
in das Gesetz . Weitere Änderungen sieht ein Ge-
setzentwurf de s Bundesverteidigungsministeri-
ums vor, der j edo ch no ch nicht in der p arlamentari-
schen B eratung ist.

Die se − nicht vollständige − Schilderung der
wehrrechtlichen Entwicklung b elegt, dass letztlich
die Politik b e stimmt, was Wehrgerechtigkeit b e-
deutet − und zwar anhand von Kriterien, die sich
vorrangig an Zweckmäßigkeitserwägungen der
Bundeswehr (und de s Haushalts?) au srichten, j e-
do ch nicht (o der weniger) an verfassungsrechtli-
chen Vorgaben .

Gleichbehandlung

Die Wehrpflicht findet j edo ch nicht in einem ver-
fassungsfreien Raum statt, auch wenn die derzeiti-
ge Einb erufungspraxis zur Ab solvierung de s
Zwangsdienste s b ei vielen jungen Männern das Ge-
fühl der Ungleichb ehandlung und Ohnmacht dem
Staat gegenüb er verstärkt.
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A us der A rbeit der Zen tralstelle KDV

Die Pflicht zur Verweigerung

Die kriegerischen Interventionen der Bundes-
wehr vertoßen in immer mehr Fällen gegen in-
ternationale s Recht. B ei dem Krieg gegen Ju-
go slawien zu Gunsten der Alb aner im Ko sovo
ist das unbe stritten . Die B egründungen hab en
sich als Lügen herau sge stellt wie die B egrün-
dungen für den Irakkrieg. D er Krieg gegen Af-
ghanistan wurde b egonnen, als der Sicherheits-
rat der Vereinten Nationen sich b ereits mit den
Problemen b efasst hat und damit das Selb stver-
teidigungsrecht der USA ob solet war. Die sen
Krieg (Enduring Freedom) zu unterstützen,
statt sich auf die friedliche Hilfe zu b e schrän-
ken, ist Unrecht. B ei der Unterstützung des Irak-
krieges der USA hat das Bunde sverwaltungsge-
richt auf den Verstoß gegen das Völkerrecht
hingewie sen . D as Weißbuch b egründet kriege-
rische Interventionen sogar mit dem freien Zu-
gang zu Ressourcen in fremden Staaten, sowie
der Erzwingung freier Kommunikation und
freien Handelns . Die Zustimmung der Verein-
ten Nationen soll nur no ch wünschenwert sein .
D amit wird deren friedenserhaltende Funktion
ausgehöhlt und das geltende Völkerrecht ge-
brochen .

Angesichts dieser Situation weisen wir alle
Soldatinnen und Soldaten darauf hin, dass sie
im Falle völkerrechtswidriger kriegerischer In-
terventionen nicht nur das Recht, sondern die
Pflicht hab en, j ede Mitwirkung zu verweigern .
D as Grundgesetz verpflichtet zur Achtung der
allgemeinen Regeln des Völkerrechts . E s kann
nicht b estritten werden, dass die Charta der
Vereinten Nationen dazu gehört. Wer Informa-
tionen o der Hilfe braucht, kann sich an die
Zentralstelle KDV und ihre Mitgliedsverb ände
wenden .

Beschluss der Mitgliederversa mmlung der
Zen tralstelle KDV vo m 3. März.

b ereits in den 1 970-er Jahren ganz eindeutig au sge-
spro chen hat, dass sich Wehrdienstausnahmen
nicht am personellen B edarf orientieren dürfen .

Gegenwärtige Praxis

Hiervon ist das Bundesverwaltungsgericht in sei-
nem Urteil vom 1 9 . 0 1 . 2 0 0 5 nun allerdings in einer
Kehrtwende abgerückt, indem es − kurz gesagt −
fe ststellte , dass die Wehrgerechtigkeit abhängig ist
vom B edarf der Wehrb ehörden an Wehrpflichti-
gen . D amit wird die Wehrgerechtigkeit nun auch


